
nisiertes System des staatlichen Banditismus. Die
sem ganzen System lag kaltblütige verbrecherische 
Berechnung zugrunde, und viele Zehntausende 
wurden in die Begehung von Kriegsverbrechen ein
bezogen.“3)

Es handelt sich also hierbei nicht um einzelne, 
von isolierten Einzeltätern oder Gruppen gemein
schaftlich ausgeführte Straftaten, „sondern... um 
staatlich organisierte, legalisierte und justifizierte 
Massenverbrechen gegen ganze Bevölkerungen 
und Bevölkerungsgruppen im Zusammenhang 
mit dem größten Verbrechen an der gesamten 
Menschheit, dem planmäßig vorbereiteten und 
entfachten Aggressionskrieg“4). Derart umfas
sende Verbrechen können nur von einer Organi
sation und einem Apparat geleitet und gelenkt 
werden, wie es die Maschinerie eines hoch organi
sierten Staatswesens ist. Sie sind gesetzmäßiger 
Ausdruck und Produkt des Imperialismus selbst.

Auch bei den vom US A-Imperialismus in Indochina 
begangenen Verbrechen handelte es sich nicht um 
einzelne Übergriffe oder Exzesse einzelner Sadisten 
oder besonders brutaler Armeeangehöriger, son
dern es handelte sich eindeutig um Genozid-, Bio
zid- und ökozidverbrechen, die staatlich organi
siert und gelenkt waren.
Nicht anders zu beurteilen sind die Verbrechen des 
Apartheid-Regimes in Südafrika, die Verbrechen 
der herrschenden Kreise Israels an der palästinensi
schen Bevölkerung sowie die Verbrechen des fa
schistischen Militärregimes in Chile.5)

Innerhalb des Komplexes der Verbrechen ge
gen den Frieden, die Menschlichkeit und die Men
schenrechte sowie der Kriegsverbrechen ist das 
Verbrechen gegen den Frieden, das Verbrechen 
der Aggression das schwerste, grundlegende Ver
brechen.

Das Nürnberger Urteil stellt hierzu fest:
„Die Entfesselung eines Angriffskrieges ist. . . das 
schwerste internationale Verbrechen, das sich von 
anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unterschei
det, daß es in sich alle Schrecken der anderen Ver
brechen einschließt und anhäuft.“ Der Gerichtshof 
stellte weiter fest, daß der vom faschistischen 
Deutschland „begonnene Krieg ganz offensichtlich 
ein Angriffskrieg war, der sich folgerichtig in einen 
die ganze Welt umspannenden Krieg entwickeln 
mußte, der die Begehung unzähliger Verbrechen 
gegen die Gesetze und Gewohnheiten des Krieges 
sowie gegen die Menschlichkeit zur Folge hatte“. Im 
Hitlerkrieg sind „Kriegsverbrechen in größtem 
Ausmaße verübt worden . . ., wie nie zuvor in der 
Kriegsgeschichte“, und zwar „wann immer und wo 
immer der Führer und seine engsten Mitarbeiter sie 
als vorteilhaft betrachteten“.6)

Imperialistische Kriegsvorbereitung und 
Kriegführung, also Verbrechen gegen den Frie
den, sind demzufolge - wie die Geschichte des 
Imperialismus beweist - typischerweise und re
gelmäßig - wenn auch unter den jeweiligen histo
rischen Bedingungen differenziert - mit Verbre
chen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre
chen (im Sinne der Verletzung von Regeln der 
Kriegführung) verbunden. Zwischen ihnen beste
hen gesetzmäßige, wesensmäßige Zusammenhän
ge.

Gewiß kennt die Geschichte der Menschheit 
seit ihrem Bestehen zahllose kriegerische Über
fälle, Grausamkeiten und Greueltaten sowie Ver
letzungen von gewohnheitsrechtlichen oder ver
einbarten Regeln der Kriegführung. Aber erst im 
Imperialismus und mit der Herausbildung des 
weltweiten Kampfes der Völker gegen Imperia
lismus und Krieg erlangten diese Verbrechen ihre 
besondere politisch-soziale Qualität, steht daher 
die theoretische und praktische Aufgabe, sie als 
eine besondere Kategorie von Verbrechen straf
rechtlich zu erfassen. Von nun an spiegelt sich 
auch in dieser Frage die klassenmäßige Position 
dem Imperialismus gegenüber wider: Werden 
diese Verbrechen entsprechend ihrem politisch
sozialen Wesen als eine spezifische, aus dem We
sen des Imperialismus resultierende Kategorie 
von Verbrechen theoretisch begriffen und beur
teilt oder nur als eine unter vielen Erscheinungs
formen der Kriminalität und damit unwissen
schaftlich, von ihrer sozialen Wurzel losgelöst be
trachtet?

Aus dem politisch-sozialen Charakter der 
Verbrechen gegen den Frieden, die Menschlich
keit und der Kriegsverbrechen folgt, daß ihre straf
rechtliche Verfolgung nicht allein Gegenstand der 
innerstaatlichen Gesetzgebung sein kann; denn es

3 Die Strafe darf nicht ausbleiben. Internationale 
Konferenz zu Fragen der Verfolgung von Nazi- und 
Kriegsverbrechern, Moskau 1969, S. 5 f. u. 6.

4 Fall 3, Berlin 1969, S. 22; vgl. ferner J. Lek- 
schas/J. Renneberg, „Zum Problem der Verjäh
rung von Kriegs- und Nazi verbrechen“, Staat und 
Recht, 7/1964, S. 1191.

5 ' Vgl. B. Graefrath, „Apartheid - ein internationales
Verbrechen“, Neue Justiz, 7/1974, S. 192 ff.; vgl. 
ferner „Dokumente der 3. Tagung der Chile- 
Kommission“, Neues Deutschland vom 24. 2.1975 
und „Die Unidad Popular und die Aufgaben des 
chilenischen Volkes“, horizont, 36/1975, Beilage.

6 Der Nürnberger Prozeß, Bd. I, Berlin 1957, S. 137, 
155 und 178.
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